
Übersicht der zuwendungsfähigen Ausgaben 
Kostengruppen nach DIN 276-1:2018-12  

(Die jeweils neueste Fassung ist anzuwenden) 
Förderfähig Bemerkung 

100 Grundstück   
110 Grundstückswert   
               Verkehrswert des Grundstücks 
               Verkehrswert des Gebäudes 

nein 
ja 

 
 
 

120 Grundstücksnebenkosten nein  

130 Rechte Dritter nein  
200 Vorbereitende Maßnahmen nein  
300 Bauwerk - Baukonstruktion   
310 Baugrube/Erdbau ja  

320 Gründung, Unterbau ja  
330 Außenwände/ Vertikale Baukonstruktionen,  
        außen 

ja  

340 Innenwände Vertikale Baukonstruktionen,  
        innen 

ja  

350 Decken, Horizontale Baukonstruktionen ja  
360 Dächer ja  

370 Infrastrukturanlagen nein  

380 Baukonstruktive Einbauten 
         Soweit für die Funktionsfähigkeit unbedingt erforderlich 

  

       381 allgemeine Einbauten ja  
       382 besondere Einbauten  ja  
       383 landschaftsgestalterische Einbauten nein  
       384 mechanische Einbauten nein  
       385 Einbauten in Konstruktionen des  
               Ingenieursbaus 

nein  

       386 Orientierungs- und Informationssysteme ja  
       387 Schutzeinbauten nein  
       389 sonstiges zu KG 380 nein  
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion 
         Soweit für die Funktionsfähigkeit unbedingt erforderlich 

  

       391 Baustelleneinrichtung ja  
       392 Gerüste ja  
       393 Sicherungsmaßnahmen ja  
       394 Abbruchmaßnahmen ja  

       395 Instandsetzungen ja  
       396 Materialentsorge ja  
       397 zusätzliche Maßnahmen nein  
       398 provisorische Baukonstruktionen ja  
       399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion ja  



Kostengruppen nach DIN 276-1:2008-11  
(Die jeweils neueste Fassung ist anzuwenden) 

Förderfähig Bemerkung 

400 Bauwerk – Technische Anlagen 
         Soweit für die Funktionsfähigkeit unbedingt erforderlich 

  

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen ja  
420 Wärmeversorgungsanlagen ja außer KG 424 Verkehrsheizflächen 

430 raumlufttechnische Anlagen ja  

440 elektrische Anlagen ja außer KG 447 Fahrleitungssysteme 

450 Kommunikations-, Sicherheits- und  
        Informationstechnische Anlagen 

ja außer KG 458 
Verkehrsbeeinflussungseinlagen  

460 Förderanlagen   

        461 Aufzugsanlagen ja Wenn für barrierefreies Bauen 
erforderlich 

        462 Fahrtreppen, Fahrsteige nein  

        463 Befahranlagen nein  
        464 Transportanlagen nein  

        465 Krananlagen nein  

        466 Hydraulikanlagen nein  

        469 sonstige nein  

470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische  
        Anlagen 

  

       471 Küchentechnische Anlagen ja  

       472 Wäscherei- und Reinigungs- und  
               badetechnische Anlagen 

ja Ausnahmen für bestehende 
badetechnsiche Anlagen möglich 

       473 Medienversorgungsanlagen, Medizin- und  
               labortechnische Anlagen 

nein  

       474 Feuerlöschanlagen ja  

       475 Prozesswärme-, -kälte- uns -luftanlagen nein  
       476 weitere nutzungsspezifische Anlagen nein Ausnahmen für bestehende 

Anlagen möglich 
       477 verfahrenstechnische Anlagen, Wasser,  
               Abwasser und Gase 

nein  

       478 verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe,  
                Wertstoffe und Abfällen 

nein  

       479 sonstiges zu KG 470n nein  
480 Gebäude- und Anlagenautomation ja  
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen ja  
        491 Baustelleneinrichtung ja  
        492 Gerüste ja  
        493 Sicherungsmaßnahmen ja  
        494 Abbruchmaßnahmen ja  
        495 Instandsetzungen ja  
        496 Materialentsorgung ja  
        497 zusätzliche Maßnahmen nein  
        498 provisorische technische Anlagen ja  
        499 sonstige Maßnahmen für technische Anlagen ja  



Kostengruppen nach DIN 276-1:2008-11  
(Die jeweils neueste Fassung ist anzuwenden) 

Förderfähig Bemerkung 

500 Außenanlagen und Freiflächen 
         Soweit für die Funktionsfähigkeit unbedingt erforderlich 

  

510 Erdbau ja  
520 Gründung, Unterbau ja  

530 Oberbau, Deckschichten ja  
540 Baukonstruktionen ja  
550 technische Anlagen ja  
560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen ja  

570 Vegetationsflächen ja  
580 Wasserflächen nein  
590 sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und  
        Freiflächen 

ja  

600 Ausstattung und Kunstwerke 
         Soweit für die Funktionsfähigkeit unbedingt erforderlich 

  

610 allgemeine Ausstattung ja  
620 besondere Ausstattung ja Sofern aus pädagogischen 

Gründen für den Betrieb eines 
Schullandheims erforderlich 

630 informationstechnische Ausstattung ja Sofern aus pädagogischen 
Gründen für den Betrieb eines 
Schullandheims erforderlich 

640 künstlerische Ausstattung nein  
650 sonstige Ausstattung ja  
700 Baunebenkosten 
        max. Obergrenze: 19 % aus KG 300 - 600 

  

710 Bauherrenaufgaben  nein Ausnahmen für 713 
Projektsteuerung bei großen 
Projekten möglich 

720 Vorbereitung der Objektplanung nein  
        725 Wettbewerbe nein Bei Neubauten und 

Generalinstandsetzungsmaßnah
men ist zur Erzielung 
nachhaltiger und zukunftsfähiger 
Planungskonzepte in Einzelfällen 
ein Gutachterwettbewerb 
förderfähig 

730 Objektplanung  Kommunale Regiearbeiten sowie 
Planungsleistungen kommunaler 
Ämter und kirchlicher Stellen und 
vergleichbarer Einrichtungen 
werden nicht gefördert 

      731 Gebäude und Innenräume ja  
      732 Freianlagen ja  
      733 Ingenieurbauwerke nein  
      734 Verkehrsanlagen nein  
      739 sonstiges zu KG 730 ja  
740 Fachplanung ja  
750 Künstlerische Leistungen nein  

760 Allgemeine Baunebenkosten   

        761 Gutachten und Beratung ja  



Kostengruppen nach DIN 276-1:2008-11  
(Die jeweils neueste Fassung ist anzuwenden) 

Förderfähig Bemerkung 

        762 Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen ja  
        763 Bewirtschaftungskosten nein  
        764 Bemusterungskosten nein  
        765 Betriebskosten nach der Abnahme nein  
        766 Versicherungen nein  
        769 sonstiges zu KG 760 nein Richtfest in angemessenem 

Rahmen wird gefördert 
790 Sonstige Baunebenkosten nein  
800 Finanzierung nein  

 


	Übersicht der zuwendungsfähigen Ausgaben

